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MITWIRKUNG – Anpassung Siedlungsgürtel
inkl. allgemeiner Anträge zur Landwirtschaft im Richtplan GÜP 2 (Paket 2)

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bewirtschafte einen Landwirtschaftsbetrieb in [Gemeinde]. Meine Parzellen liegen teilweise im Bereich des geplanten oder bestehenden Siedlungstrenngürtels. Um die zukünftige Weiterentwicklung meines Landwirtschaftsbetriebs langfristig zu sichern, soll der Siedlungstrenngürtel überprüft und dort aufgehoben oder reduziert werden, wo er die landwirtschaftliche Nutzung oder betriebliche Erweiterungen einschränkt.  

Antrag:
Der Siedlungstrenngürtel im Bereich meiner landwirtschaftlichen Parzelle Nr. [Parzellennummer] in [Gemeinde, Flurname] ist aufzuheben oder so anzupassen, dass die künftige Weiterentwicklung des Betriebsstandorts möglich bleibt.
Der Siedlungstrenngürtel darf nicht dazu führen, dass betriebsnotwendige Erweiterungen oder neue landwirtschaftliche Anlagen blockiert werden.

Zusätzlich soll bei der Festlegung oder Anpassung von Siedlungstrenngürteln ein Mindestabstand von rund 150 Metern zu bestehenden landwirtschaftlichen Gebäuden eingehalten werden. Dadurch bleibt genügend Raum für notwendige betriebliche Erweiterungen, ohne die Funktion der Siedlungstrennung oder das Landschaftsbild wesentlich zu beeinträchtigen.

Begründung:
Ich bewirtschafte meinen Betrieb seit vielen Jahren an diesem Standort. Für eine tiergerechte und wirtschaftliche Landwirtschaft ist eine gewisse Flexibilität notwendig. Der heutige oder neu geplante Siedlungstrenngürtel schränkt diese Entwicklung stark ein, obwohl die landwirtschaftliche Nutzung das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt.

Landwirtschaftliche Betriebe benötigen Entwicklungsspielraum ausserhalb der Bauzonen, insbesondere für tierfreundliche Stallungen, Futterlager oder erneuerbare Energieanlagen. Wenn der Siedlungstrenngürtel diese Flächen blockiert, wird eine zukunftsfähige Betriebsführung verunmöglicht.

Ein Mindestabstand von etwa 150 Metern zu bestehenden Gebäuden ist eine praxisgerechte Lösung, die sowohl den Zweck der Siedlungstrennung als auch die Bedürfnisse der Landwirtschaft berücksichtigt.

Die Landwirtschaft trägt wesentlich zur Offenhaltung und Pflege der Landschaft bei. Darum soll der Richtplan so angepasst werden, dass betriebsnotwendige Erweiterungen weiterhin möglich bleiben und die Entwicklung der Landwirtschaft nicht durch planerische Festlegungen behindert wird.
Folgende Anträge können so belassen, geändert oder gelöscht werden vom Grundeigentümer Wichtig: Diese Info löschen vor Eingabe!!!
Zusätzliche allgemeine Mitwirkungsanträge zur Landwirtschaft im Richtplan GÜP 2

Die folgenden Richtplankapitel beeinträchtigen die Landwirtschaft. Deshalb stelle ich dazu ergänzend die folgenden Anträge:

1. Kapitel S 1.2 – Siedlungsgebiet
Antrag: Die Vorgaben zum Siedlungsgebiet sind zu überarbeiten. Neue Siedlungsgrenzen dürfen keine landwirtschaftlichen Erweiterungsflächen einschränken.
Begründung: Landwirtschaftliche Betriebe brauchen langfristig Entwicklungsspielraum. Zu enge oder neue Siedlungsgrenzen verhindern Anpassungen und führen zu unnötigem Druck auf Kulturland.

2. Kapitel S 2.1 – Siedlungstrenngürtel
Antrag: Der Siedlungstrenngürtel ist dort zu streichen, wo er landwirtschaftliche Nutzflächen betrifft oder betriebliche Erweiterungen verhindert.
Begründung: Die Trennung von Siedlungen ist sinnvoll, darf aber nicht dazu führen, dass Landwirtschaft blockiert wird. In vielen Fällen bestehen bereits natürliche Trennelemente wie Wälder oder Gewässer.

3. Kapitel S 1.7 – Umwelteinwirkungen
Antrag: Die neuen Vorschriften zu Licht, Lärm und Luft sollen sich auf Bauzonen beschränken. Landwirtschaftliche Anlagen ausserhalb der Bauzone sind davon auszunehmen.
Begründung: Betriebe in der Landwirtschaft liegen ausserhalb der Bauzone und dürfen nicht denselben Vorschriften unterstehen wie Industrie- oder Wohngebiete. Zusätzliche Auflagen erhöhen den Aufwand ohne erkennbaren Nutzen.

4. Kapitel L 1.1 – Landschaft allgemein
Antrag: Zusätzliche Schutz- und Aufwertungsmassnahmen sind zu streichen oder auf freiwilliger Basis zu belassen.
Begründung: Die Landwirtschaft pflegt und erhält die Landschaft seit Generationen. Neue Vorschriften oder planerische Aufwertungsziele führen zu mehr Bürokratie und Doppelspurigkeiten mit bestehenden Programmen.

5. Kapitel L 2.3 – Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB)
Antrag: Die erweiterten LkB-Flächen und neuen Einschränkungen für Bauten, Nutzungen und Anlagen sind zu streichen.
Begründung: LkB-Gebiete dürfen nicht dazu führen, dass landwirtschaftliche Entwicklung verunmöglicht wird. Der Grosse Rat hat bei der Einführung der LkB klar festgehalten, dass die Landwirtschaft nicht blockiert werden darf.

6. Kapitel L 3.2 – Entwicklungsstandorte Landwirtschaft
Antrag: Der Kanton soll klare Gebiete für landwirtschaftliche Entwicklung definieren und im Richtplan darstellen.
Begründung: Ohne kartografische Festlegung bleibt unklar, wo sich Betriebe weiterentwickeln dürfen. Nur mit klar bezeichneten Entwicklungsstandorten entsteht Planungssicherheit für die Landwirtschaft.

7. Kapitel L 1.2 – Gewässerräume und Hochwasserschutz
Antrag: Die neuen Gewässerräume sind so festzulegen, dass sie die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nicht weiter einschränken.
Begründung: Viele Landwirte leisten heute schon Gewässerpflege. Zusätzliche Freihaltebereiche oder Bewirtschaftungsverbote führen zu weiterem Verlust von Kulturland und Ertrag.

8. Kapitel E 2.1 – Hochspannungsleitungen / Energieinfrastruktur
Antrag: Bei neuen oder erweiterten Leitungen ist die Landwirtschaft zu schonen. Trassenführungen durch produktives Kulturland sind zu vermeiden.
Begründung: Neue Stromleitungen behindern Bewirtschaftung, mindern Bodenfruchtbarkeit und schränken Maschinenverkehr ein. Landwirtschaftliche Interessen müssen stärker berücksichtigt werden.

9. Kapitel L 1.4 – Schutzwald und Naturgefahrengebiete
Antrag: Zusätzliche Auflagen und Bewirtschaftungspflichten im Bereich Schutzwald und Naturgefahren sind zu streichen.
Begründung: Betriebe in Hanglagen tragen bereits hohe Kosten und Aufwände. Neue Vorschriften ohne finanzielle Unterstützung sind nicht verhältnismässig und gefährden die Bewirtschaftung.



10. Kapitel RPG 2 – Umsetzung Bundesrecht
Antrag: Der Richtplan darf keine Bestimmungen vorwegnehmen, die erst durch das neue Raumplanungsgesetz (RPG 2) gelten.
Begründung: Der Bund gibt den Kantonen fünf Jahre Zeit, eine Stabilisierungsstrategie zu erarbeiten. Der Kanton Aargau soll diese Vorgaben erst umsetzen, wenn sie rechtlich verbindlich sind.

11. Kapitel Gesamtpaket GÜP 2 – Richtplan allgemein
Antrag: Der Richtplan GÜP 2 ist zur Überarbeitung und Straffung zurückzuweisen.
Begründung: Der Entwurf enthält zu viele Detailregelungen, neue Schutzgebiete und Planungsanweisungen, die über das Bundesrecht hinausgehen. Der Richtplan soll sich auf das Wesentliche beschränken und praxistauglich bleiben.

Ich bitte das Departement, meine Eingabe in die Auswertung der Mitwirkung aufzunehmen und die Anliegen der Landwirtschaft bei der Überarbeitung des Richtplans GÜP 2 angemessen zu berücksichtigen.

Wir bitten Sie unsere Einwendungen wohlwollend zu prüfen.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
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